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Nr . 110 . Samstag , den 16. September 1916 . 16. Jahrgang.

Amtlicher Teil.

Verordnung.
Zur Sicherstellung des andernfalls gefährdeten Bedarfs

des Heeres und der Bevölkerung an Marmelade und Mus
wird im Interesse der öffentlichen Sicherheit auf Grund des
8 9 b des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni
1881 in Verbindung mit der Allerhöchsten Verordnung vom
31. Juli 1914 folgendes bestimmt:

8 1.
Die gesamten, noch nicht im Kleinhandel befindlichen

Aepfel, Zwetschen und Pflaumen werden, auch soweit sie
noch nicht geerntet sind, beschlagnahmt. Der Absatz darf nur
an Personen erfolgen, die einen mit dem Stempel des Kriegs¬
ernährungsamtes versehenen Ausweis mit sich führen.

82.
Die nach § 1 beschlagnahmten Aepfel, Zwetschen und

Pflaumen sind bis zur Ablieferung an die in 8 1 bezeichneten
Personen zu verwahren und pfleglich zu behandeln. Die
Verarbeitung und der Verbrauch im eigenen Haushalt blei¬
ben zulässig. 8 o.

Die unteren Verwaltungsbehörden (Landräte , Kreisäm¬
ter ufw.) können nach Anweisung des Kriegsernährungsam¬
tes, insbesondere zur Verhinderung des Verderbens der
Früchte, Ausnahmen von den Vorschriften in 8 1 zulassen.

Mainz , den 15. September 1916.
Der Gouverneur der Festung Mainz.

v. Bücking,
* General der Artillerie.
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